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7. Gesetz vom 13. November 1996, mit dem das Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbildungs-
gesetz geändert wird

7. Gesetz vom 13. November 1996, mit dem das Tiroler Land- und forst-
wirtschaftliche Berufsausbildungsgesetz geändert wird

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Das Tiroler Land- und forstwirtschaftliche

Berufsausbildungsgesetz, LGBl. Nr. 97/1991,
wird wie folgt geändert:

1. Im Abs. 1 des § 1 wird das Zitat „nach § 3
Abs. 3 lit. a, b und c“ durch das Zitat „nach § 3
Abs. 2 lit. a, b und c“ ersetzt.

2. Im Abs. 2 des § 9 wird im ersten Satz die
Zahl „240“ durch die Zahl „200“ ersetzt.

3. Im Abs. 2 des § 15 wird die Zahl „240“
durch die Zahl „200“ ersetzt.

4. Im Abs. 2 des § 17 wird im zweiten Satz
die Wortfolge „die Sektion Dienstgeber und die
Sektion Dienstnehmer der Landeslandwirt-
schaftskammer“ durch die Wortfolge „die Bau-
ernkammer, die Landarbeiterkammer“ ersetzt.

5. Im Abs. 2 des § 18 wird im ersten Satz das
Zitat „nach § 6 des Tilgungsgesetzes 1972,
BGBl. Nr. 68,“ durch die Wortfolge „nach den
tilgungsrechtlichen Vorschriften“ ersetzt.

6. Im Abs. 5 des § 18 wird im zweiten Satz
die Wortfolge „die Sektion Dienstgeber und die
Sektion Dienstnehmer der Landeslandwirt-
schaftskammer“ durch die Wortfolge „die Bau-
ernkammer, die Landarbeiterkammer“ ersetzt.

7. Im § 19 wird im zweiten Satz die Wort-
folge „der Sektion Dienstgeber und der Sek-
tion Dienstnehmer der Landeslandwirtschafts-
kammer“ durch die Wortfolge „der Bauern-
kammer, der Landarbeiterkammer“ ersetzt.

8. Im Abs. 2 des § 21 wird im dritten Satz
das Zitat „im Sinne des Landwirtschaftskam-
mergesetzes, LGBl. Nr. 2/1961“ durch das Zitat
„im Sinne des Tiroler Landwirtschaftskam-
mergesetzes, LGBl. Nr. 79/1993“ ersetzt.

9. Im Abs. 3 des § 21 wird im ersten Satz die
Wortfolge „der Sektion Dienstgeber und der
Sektion Dienstnehmer der Landeslandwirt-
schaftskammer“ durch die Wortfolge „der Bau-

ernkammer und der Landarbeiterkammer“ er-
setzt.

10. Der Abs. 4 des § 25 hat zu lauten:
„(4) Die land- und forstwirtschaftliche Lehr-

lings- und Fachausbildungsstelle hat nach Maß-
gabe der Art. 3 bis 5 der Richtlinie 92/51/EWG,
ABl. 1992, Nr. L 209, S. 25 ff., auf Antrag eine
im Ausland im Rahmen der land- und forstwirt-
schaftlichen Berufsausbildung erfolgreich ab-
gelegte Prüfung als gleichwertig anzuerkennen
und die entsprechende Berufsbezeichnung zu-
zuerkennen, wenn die jeweilige Ausbildung die-
sem Gesetz oder einer auf Grund dieses Geset-
zes erlassenen Verordnung im wesentlichen ent-
spricht. Unter den gleichen Voraussetzungen ist
der erfolgreiche Besuch einer ausländischen
Schule oder der erfolgreiche Abschluß eines ein-
schlägigen Studiums an einer Universität im
Ausland als Ersatz für eine Lehre oder Prüfung
oder als Erfüllung der Voraussetzungen für die
Zulassung zu einer Prüfung anzuerkennen. Die
Land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle hat über solche Anträge
ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber vier
Monate nach dem Einlangen zu entscheiden.“

11. Im § 25 werden folgende Bestimmun-
gen als Abs. 5, 6 und 7 angefügt:

„(5) Die land- und forstwirtschaftliche Lehr-
lings- und Fachausbildungsstelle kann bei Vor-
liegen der Voraussetzungen nach Abs. 4 durch
Verordnung bestimmen, auf Grund welcher im
Ausland abgelegten Prüfungen oder absolvier-
ten Ausbildungen die entsprechende Berufsbe-
zeichnung zuzuerkennen ist. Vor der Erlassung
der Verordnung ist die zuständige Schulbehör-
de zu hören.

(6) Liegen die Voraussetzungen für die An-
erkennung nach Abs. 4 nicht zur Gänze vor, so
kann die Anerkennung nach Wahl des Antrag-
stellers von der Ablegung einer Ergänzungs-
prüfung oder der Absolvierung eines Anpas-
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sungslehrganges abhängig gemacht werden.
Die Ergänzungsprüfung bzw. der Anpassungs-
lehrgang hat jene Prüfungsgegenstände zu um-
fassen, die in der Ausbildung des Bewerbers
nicht in einem diesem Gesetz oder einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung
entsprechenden Ausmaß berücksichtigt wur-
den. Für die Durchführung der Anpassungs-
lehrgänge gilt § 20, für die Ergänzungsprüfung
gelten die §§ 21, 22 und 23 sinngemäß.

(7) Im Herkunftsstaat bestehende recht-
mäßige Ausbildungsbezeichnungen und deren
Abkürzungen in der Amtssprache des betref-

fenden Staates dürfen geführt werden.“
12. Der Abs. 3 des § 29 wird aufgehoben.

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des

Tages der Kundmachung in Kraft.
(2) Für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens

dieses Gesetzes bereits begonnenen Ausbil-
dungen sind hinsichtlich der erforderlichen Ge-
samtdauer für den Besuch der vorgeschriebe-
nen Fachkurse bzw. Vorbereitungslehrgänge
die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechts-
vorschriften weiter anzuwenden.
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